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Die BrunnCard beinhaltet auch eine 
Taxifunktion, die je nach Altersgruppe 
entweder sofort benützbar ist oder gegen eine 
geringe Gebühr aktiviert werden kann.

Mit der BrunnCard können verschiedene Ziele mit dem 
Taxi angefahren werden. Die Gemeinde  übernimmt 
dabei einen Teil der Fahrtkosten. Es stehen derzeit vier 
Zonen und mehrere Taxibetriebe zur Auswahl, wobei 
Einstiegs- oder Ausstiegsstelle in Brunn am Gebirge liegen 
müssen. Die Zonen, innerhalb derer Sie Ihr Fahrziel 
wählen können, sehen Sie auf der Innenseite.

Bei folgenden Taxibetrieben können Sie 
vergünstigte BrunnCard-Fahrten in Anspruch 
nehmen:

02236/351 54

0660/304 00 00

01/869 59 59
0664/111 37 49

0664/165 55 65

Telefon: 
Öffnungszeiten:

Homepage:

+43 (0)2236/31601-100
Mo: 8.00 bis 18.00 Uhr
Di u. Do:8.00 bis 16.00 Uhr
Mi: 7.00 bis 14.00 Uhr
Fr: 8.00 bis 12.00 Uhr
www.brunncard.at

Dr. Andreas Linhart
Bürgermeister

Sehr geehrte Damen und Herren!

Durch die Einführung der BrunnCard konnte die 
Marktgemeinde Brunn am Gebirge einen oft geäußerten 
Wunsch der Bevölkerung erfüllen und vergünstigte 
Taxifahrten anbieten, die - anders als beim ehemaligen 
Anrufsammeltaxi (AST) - dem individuellen Bedürfnis des 
Nutzers entsprechen.

Die festgelegten Zonen, innerhalb derer Sie 
kostengünstige Fahrten in Anspruch nehmen können, 
wurden anhand einer Bevölkerungsumfrage festgelegt. 
Sie sollen vor allem Besorgungen im Ort, aber auch 
sämtliche Arzt- und Amtswege abdecken. Für den 
sicheren Heimweg unserer Jugend während der 
Nachtstunden wurde die Zone “UCI - SCS - U6 
Siebenhirten” integriert. 

Mit der Reduzierung der Fahrpreise für Jugendliche bis 
21 Jahren, Senioren ab 65 Jahren, Bezieher einer 
Ausgleichszulage sowie Personen mit Gehbehinderung 
gemäß § 29b StVO 1960 wurde die BrunnCard weiter 
an die Bedürfnisse der Brunnerinnen und Brunner 
angepasst.

Sollten Sie noch Fragen zur BrunnCard haben, die in 
dieser Informationsbroschüre nicht beantwortet werden, 
stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 
02236/31601-100 zur Verfügung.

Viel Spaß mit Ihrer BrunnCard wünscht

Ihr Bürgermeister

Dr. Andreas Linhart



.

Mit einer BrunnCard-Fahrt können maximal vier 
Personen mit der gleichen Ein- und Ausstiegsstelle 
befördert werden. Bei mehr als vier Fahrgästen muss 
eine zweite BrunnCard verwendet werden.

Haben mehrere beförderte Fahrgäste nicht die gleiche 
Ein- oder Ausstiegsstelle, wird pro Ein- oder 
Ausstiegsstelle eine zusätzliche Fahrt verrechnet. Da die 
BrunnCard personenbezogen ist, muss in diesem Fall 
jeder Fahrgast seine eigene Karte vorweisen.

Um einen möglichst günstigen Preis für Sie anbieten zu 
können, sind die Taxiunternehmen berechtigt, 
Sammelfahrten durchzuführen. Sie müssen daher mit 
einem Umweg rechnen, wenn ein weiterer Fahrgast, der 
die selbe Strecke fährt, mitgenommen wird.

Um Ihre BrunnCard-Fahrt zu bezahlen, geben Sie dem 
Taxilenker Ihre Karte. Der Gemeindeanteil wird 
automatisch verrechnet, Sie bezahlen nur den 
Fahrgastanteil (siehe Fahrpreise).

Kalkulieren Sie Wartezeiten, die durch einen 
Verkehrsstau entstehen - insbesondere während 
Stoßzeiten - ein.

Die Taxilenker sind angewiesen, die Fahrgäste über die 
Anzahl der noch freien begünstigten Fahrten vor 
Fahrtbeginn zu informieren.

Bestellen Sie Ihr Taxi rechtzeitig (mindestens 15 Minuten 
vor Fahrtbeginn) beim gewünschten Taxiunternehmen. 
Geben Sie telefonisch an, dass Sie eine BrunnCard-
Fahrt in Anspruch nehmen möchten, und nennen Sie die 
Anzahl der Personen sowie Ihr Fahrziel.

Taxifunktion

Die Taxifunktion kann von jeder BrunnCard-Besitzerin 
und jedem BrunnCard-Besitzer mit Hauptwohnsitz in 
Brunn am Gebirge ab dem vollendeten 14. Lebensjahr 
genutzt werden.

Gegen eine Gebühr von € 5,00 für die erstmalige 
Freischaltung und € 2,50 für die Verlängerung kann die 
Taxifunktion im SIB, Franz Anderle-Platz 1, während der 
Öffnungszeiten für jeweils ein Kalenderjahr (01.01. bis 
31.12.) aktiviert werden.

Alle BrunnCard-Besitzer zwischen 14 und 21 Jahren 
sowie ab dem vollendeten 65. Lebensjahr sind von der 
Grundgebühr befreit und bezahlen einen reduzierten 
Fahrgastanteil (siehe Fahrpreise). Die Taxifunktion wird 
für diese Altersgruppen automatisch frei geschalten.

Für Bezieher einer Ausgleichszulage sowie Personen mit 
Gehbehinderung gemäß § 29b StVO 1960 gelten die 
selben Ermäßigungen wie für Jugendliche und 
Senioren. Die Freischaltung erfolgt nach Vorlage eines 
Einkommensnachweises oder eines Behinderten-
ausweises im SIB. 

Pro aktivierter Karte stehen monatlich 16 begünstigte 
Fahrten zur Verfügung, wobei nicht verbrauchte am 
Monatsende verfallen.

In begründeten Einzelfällen kann die Beschränkung auf 
bis zu 30 Fahrten erhöht werden. Ein schriftlicher Antrag 
(z.B. mit einem ärztlichen Attest) ist beim SIB 
einzubringen.

Ist die Anzahl der begünstigten Fahrten verbraucht, gilt 
der Fahrpreis am Taxameter.

Nach Inanspruchnahme einer Fahrt wird die BrunnCard 
10 Minuten gesperrt, um eine Doppelverrechnung zu 
vermeiden.

Bei Aufgabe des Hauptwohnsitzes in Brunn am Gebirge 
verfällt die Taxifunktion. Die Grundgebühr für nicht 
genutzte Monate wird  nicht refundiert.

Zonen und 
tatsächliche Fahrpreise

Erwachsene:

Jugend (14-21) und Senioren (ab 65):
Zone Ziel Ihr Fahrpreis 

1 Ortsgebiet Brunn am Gebirge € 2,50 

2 Mödling (nördlich Schillerstraße) € 4,50 

3 UCI – SCS – U6 Siebenhirten – 
Perchtoldsdorf * 

€ 5,50 

4 Bahnhof Liesing – Perchtoldsdorf ** € 7,50 

 

Zone Ziel Ihr Fahrpreis 

1 Ortsgebiet Brunn am Gebirge € 2,50 

2 Mödling (nördlich Schillerstraße) € 5,50 

3 UCI – SCS – U6 Siebenhirten – 
Perchtoldsdorf * 

€ 7,00 

4 Bahnhof Liesing – Perchtoldsdorf ** € 9,00 

 

*Anpassung für die Zone 3:
Künftig gilt für Fahrten von Brunn am Gebirge nach 
Perchtoldsdorf bzw. retour
(Grenze: Herzogbergstraße / Hochbergstraße / 
Marktplatz / Freizeitzentrum / Donauwörtherstraße / 
Brunnergasse) die Tarife der Zone 3.
**Anpassung für die Zone 4:
Für Fahrten nach Perchtoldsdorf bzw. retour über diese 
Grenze hinaus gilt die Zone 4. 
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